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Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Recht-
schreibens 
hier: Nachteilsausgleich 
 
 
 
Die KMBek vom 16. November 1999 (KWMBl I S. 379), geändert durch KMBek vom 11. Au-

gust 2000 (KWMBl I S 403) legt fest, dass bei gutachterlich festgestellter Legasthenie eine no-

tenmäßige Bewertung des Lesens und Rechtschreibens entfällt. Dieser Nachteilsausgleich wird 

in einer Zeugnisbemerkung festgehalten. Wenn bei einem Schüler eine Lese- und Rechtschreib-

störung gutachterlich festgestellt wurde, so ist diese Feststellung für die gesamte Realschulzeit 

getroffen. Das Gleiche gilt auch für den Nachteilsausgleich.  

 

Schüler und Erziehungsberechtigte können in Absprache mit den Fachlehrkräften und dem 

Schulpsychologen auf diesen Nachteilsausgleich verzichten, nachdem der aktuelle Leistungs-

stand im Lesen und Rechtschreiben des Schülers durch den Schulpsychologen überprüft wurde. 

Die Verzichtserklärung muss schriftlich erfolgen und ist spätestens zu Beginn der 9. Jahrgangs-

stufe bei der jeweiligen Schulleitung vorzulegen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der 

Nachteilsausgleich nicht abwechselnd in Anspruch genommen werden kann. Ein einmal erklärter 

Verzicht kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.  

 

Es wird gebeten, die betroffenen Schüler und deren Erziehungsberechtigte darauf hinzuweisen. 

Dabei sind die betroffenen Schüler und deren Erziehungsberechtigte auch darüber zu unterrich-

ten, dass bei einem Verzicht auf den o.g. Nachteilsausgleich auch alle Hilfen bei Leistungsfest-
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stellungen entfallen und die Schüler an schriftlichen Leistungserhebungen, die ausschließlich der 

Feststellung der Rechtschreibkenntnisse dienen, teilnehmen müssen.  

 

gez. Burghardt 

Ministerialrat 


